
 



Die Justizreform vom Jahr 1889 und Bedeutung für 
die Baltischen Provinzen Russlands und (spāter) Lettland 

I. Einleitung

Jānis Lazdiņš 

Motto: ,,HoeR npaeocyoiR Bb C03HaHiU HapoOOBb eceioa 
6bma 0KpyJ1CeHa opeoJlOMo oco6aw eeJlU'-liR"1 

[Die ldee der Rechtsprechung war im Bewusstsein der Volker 
immer schon mit besonderem Glorienschein umgeben] 

Das Gesetz des Zaren Alexander III.2 vom 9. Juli 1889 über die Gerichtsreform in 
den Baltischen Provinzen3 

legte fest, dass die Anordnungen des Russischen 
Imperiums vom 20. November 1864 über die Organisation des Justizwesens4 (sog. 
Tiesu uztavi - in lettischer Sprache5) und das Prozessrecht in den Baltischen 
Provinzen gelten sollten.

6 
Dies bedeutete, dass folgende Gesetzbücher in Kraft 

traten: 

1 Cy,n;e6HfüI peq>0pMa [ToM 2]. IIo,n;'h pe,n;mn.i;iett [Justizreform (Bd. 2)], hg. vonH.B. /ļaeb1ooea
u H.H. IloJlRHCKaw. Ilpu 6JluJ1CaiitueMo y'-lacmiu [unter Beteiligung von]: MH. I'epHema, A.3. 
BopMca, H.K. MypaBbeBa 0: A.H. IIapeHaro. MocKBa [Moskau] 1915, S. 1. 
2 A.rreICcaH,n;p III A.rreICcaH,n;pOB0:q PoMaHoB [Alexander 111. Alexsandrovic Romanow], 1845-
1894, Zar von 1881 bis 1894. 
3 I. 0 rrpeo6pa3oBaHiH cy,n;e6Hott qacrn B'h 1Ip0:6arrTfücK0:x1:, ry6epHÜIX'h [Über die Reorganisa­
tion des Justizwesens in den Baltischen Gouvemements] H [ und] 11. 0 rrpeo6pa3oBaHiH 
KpeCTbHHCKHX'b rrp0:cyTcBeHHbIX'b MeCTh 1Ip0:6arrTfüCKHX'b ry6epHfü [Über die Reorganisation 
der Bauerbehorden in den Baltischen Gouvemements ], in: IIoJrnoe co6paHie 3aICOHOB'h 
PoccfücICott 0:Mrrepi0:. [Vollstandige Sammlung der Gesetze des Russischen Kaiserreichs] 
IJ;apcTBOBaHie rocy,n;apH HMrrepaTOpa A.rreICcaH,n;pa TpeTbHro [Die Herrschaft des Zaren 
Alexander 111.]. ToM 9 [Bd. 9], Nr. 6188, zuganglich unter: http://www.nlr.ru/eres/law_r/ 
search.php?regim=4&page=41 l&part=1540 [Stand 30.11.2012]. 
4 „Cy,n;e6Hbie y CTaBbl HMrrepaTOpa ArreKcaH,n;pa II H m,n;aHHbrn B'b )];OIIOJIHeHie K'b CHM'h
y CTaBaM'b y3aKOHeHiH rrpHMeHHIOTCH l('b ry6epHiHM'b JimļmHH,lJ;CKOH, 3CTJIHH)];CKOH H 
KypJIBH,lJ;CICOH [ ... ]" [Die Gerichtsordnung des Zaren Alexander 11. und die Ausgaben zur Ergan­
zung der Gerichtsordnung werden in den Livlandischen, Estnischen und Kurlandischen Gouver­
nements angewendet], siehe: I. Über die Reorganisation des Justizwesens in den Baltischen 
Gouvemements, CTaTbH 1 [Art. 1] (im Folgenden: Art.). 
5 Siehe: Ķeizara Aleksandra 11. [Zar Alexander 11.] Teesu uztavi izdoti uz ķeizara Aleksandra 
Aleksandrowitscha pawehli. Teeslietu Minizterijas uzdewumā pahrtulkojis Kurzemes Guberņas 
Prokurora Beedrs A. Sterste [Die Gerichtsordnung, ausgegeben aufBefehl des Zaren Alexander 
Alexandrowitsch. lm Auftrag des Justizministeriums übersetzt von A. Sterste, Genosse/Gehilfe 
des Staatsanwalts des Kurlandischen Gouvememeņts], Jelgava 1889. 
6 Siehe: Voldemārs Kalniņš, Latvijas PSR Valsts un tiesību vēsture, 1 [Geschichte des Staates 
und des Rechts der Lettischen SSR, I], Rīga 1972, S. 347 f., 350 f. 
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1) die Gerichtsordnung als Gerichtsverfassungsgesetz ( YtJpe:J1CoeHiR cyoe6HblXo
ycma1106Jle11iu, im Folgenden: G0);7 

2) die Zivilprozessordnung (Ycmaeo 2pa:J1Coa11cKa20 cyoonpou3eoocmea, im Fol­
genden: ZP0);8 

3) Die Stra�rozessordnung (Ycmaeo y20JZoe11a20 cyoonpoi13eoocmea, im Folgen­
den: StPO).

Die GO erhielt auch Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Staats­
anwalte, 10 vereidigten Rechtsanwalte 11 und privaten Rechtsanwalte. 12 Die Prozess­
ordnungen konkretisierten die Rechte und Pflichten dieser Juristenberufe. 

Das Inkrafttreten der Prozessordnungen war in den Baltischen Gouvemements 
ein essentieller Bestandteil der Gerichtsreform. Der vorliegende Beitrag soll sich 
innerhalb dieses thematischen Rahmens hei der Analyse <les Prozessrechts im 
Schwerpunkt mit den Prinzipien beschaftigen, welche für die Neuzeit die von den 

7 Yqpe)K,n;eHÜr cy.n;e6m,rx1, ycTaHOBJieHiii [Die Gerichtsordnung] (im Folgenden: GO), in:
IIoJIHorü cBo.n;1, 3aKOHOB'h Pocciiicrmü HM11epitt [Vollstandige Sammlung der Gesetze des Russi­
schen Kaiserreichs]. Bce 16 TOMOB'b co BCeMH OTHOC51rrt:HMHC51 I('I, HHM'b IIpo.n;omI<eHi51MI1 I1 C'b 
,ll;Ol10JIHHTeJibHbIMI1 y3aKOHeHi51MI1 110 1 Ho516p51 1910 ro.n;a. B1, 2-X'b KHHraX'b. II0.n;1, pe,n;aKn:ieü 
A.A. ,D;o6poBoJiocKaro, 06ep1,-Ilp0Kypopa Cy.n;e6Haro ,D;e11apTaMeHTa IIpaBttTeJincTByrom:aro 
CeHaTa. CocTaBHJio A.n. CaarqiaH1>. [Alle 16 Bande samt dazu gehorenden Fortsetzungen und 
zusatzlichen Gesetzgebungen zum 1. November 1910 in 2 Büchem. Hg. vonA.A. Dobrovolsky, 
Oberstaatsanwalt der Gerichtsabteilung des Herrschenden Senats. Zusammengesetzt von A. 

Saatchian]. KHttra 2 [Buch 2]. ToMM IX-XVI [Bd. IX-XVI], St. Petersburg 1911 (im Folgenden: 
IIC3 II). -ToM XVI [Bd. XVI] (im Folgenden: Bd.), - qacTo 1 [Teil l ]  (im Folgenden: Teil), 
s. 3869-3967.
8 Y CTaB'b rpa)I()];aHcKaro cy.n;orrpott3BO,ll;CTBa [Die Zivilprozessordnung] (im Folgenden: ZPO),
in: IIC3 II, Bd. XVI, Teil 1, S. 3967-4166. 
9 YcTaB'b yronoBHaro cy.n;o11pott3Bo,n;cTBa [Die Strafprozessordnung] (im Folgenden: StPO), in:
IIC3 II, Bd. XVI, Teil 1, S. 4211-4366. 
10 0 nttn:ax1, rrpoeypopcKaro Ha,n;3opa [Über die Personen der staatsanwaltlichen Aufsicht], in:
IIC3 II, Bd. XVI, GO, Teil 1, Art. 8, 9, 124-136 und Yqpe)I(,n;eHie MttHHCTepcTBa IOcmn:itt 
[ Institutionen des Justizministeriums], in: IIoJIHoIÜ CB0,n;1, 3aI<OHOB'b PocciüKoü HM11epitt 
[Vollstandige Sammlung der Gesetze des Russischen Kaiserreichs]. Bce 16 TOMOB'b co BceMH 
OTHOC51rrt:HMHC51 1(1, HHM'b IIpo,n;OJI)I(eHi51MI1 I1 C'b ,ll;0110JIHHTeJibHbIMI1 y3aKOHeHi51MI1 110 1 
CeHrn6p51 1910 ro.n;a. B1, 2-x1, KHttrax1,. II0.n;1, pe,n;aKn:ieü A.A. ,D;o6poBoJinCKaro, 06ep1,­
IIpoKypopa Cy.n;e6Haro ,D;e11aprnMeHTa IIpaBttTeJincTByrom:aro CeHaTa. CocTaBHJI'h A.n. 
CaaTqiaH'b [ Alle 16 Bande samt dazu gehorenden F ortsetzungen und zusatzlichen Gesetzgebun­
gen zum 1. September 1910 in 2 Büchem. Hg. von A.A. Dobrovolsky, Oberstaatsanwalt der 
Gerichtsabteilung des Herrschenden Senats. Zusammengesetzt vonA. Saatchian]. KHttra 1 [Buch 
1], Bd. I-VIII, St. Petersburg 1911 (im Folgenden: IIC3 I), Bd. I, Teil 2, Art. 771. 
11 0 rrpttCR)I(HbIX'h 110BepeHHorx1, [Über vereidigte Rechtsanwalte ], in: IIC3 II, Bd. XVI, GO, Teil 
1, Art. 353-406. 
12 0 qacTHbIX'h 110BepeHHhIX'b [Über private Rechtsanwalte], in: IIC3 II, Bd. XVI, GO, Teil 1, 
Art. 4061-40619 • 
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Gerichten ausgeübte Macht und die damit verbundene Tatigkeit der Juristenberufe 
erklaren. 

Am 9. Juli 1889 wurde „Das Gesetz über die Gemeindegerichte in den Balti­
schen Provinzen" (BollOCmHOU cyoe6HblU ycmaeb Ilpu6C1J1miucKUXb zy6ep1-1iu) 13 

verabschiedet. Das Gesetz hat ein zweistufiges System von Gemeindegerichten 
aufgebaut. Faktisch waren die Gemeindegerichte Gerichte für die Bauemschicht. 14 

Mit dem allmahlichen Verzicht auf die mittelalterliche Hierarchisierung der Gesell­
schaft nach sozialen Schichten verloren auch dfe Gemeindegerichte an Bedeutung. 
Heutzutage gibt es in Lettland keine Gemeindegerichte mehr. 

In Verbindung mit der Implementierung der Gerichtsreform wurde auch eine 
Reihe anderer Gesetze verabschiedet, beispielsweise: 

1) am 20. November 1864 wurde das Gesetz über die von Friedensrichtem
aufzuerlegenden Strafen (Ycmae o 1-1aKma1-1uRX, HCIJlazaeMblX MupoeblMU cyObflMU) 
verabschiedet; 15 

2) am 14. April 1866 wurde das Notariatsgesetz (IlollO:J/CeHUfl o 1-1omapuC1J1b1-1ou
qacmu) 16 

verabschiedet. 

Das Gesetz verankerte das sog. lateinische Notariat im Notariatssystem des 
Russischen Kaiserreichs. Das Inkrafttreten des neuen Notariatsgesetzes war mit der 
Implementierung der Gerichtsreform verbunden. Die Notare waren Personen, die 
zur rechtsprechenden Gewalt gehoren und über ein den gerichtlichen Amtstragem 
angeglichenes Recht verfügen. Sie beglaubigten Dokumente und verliehen ihnen 
dadurch offentliche Glaubwürdigkeit. Aus dem Grund war die rechtliche Tatigkeit 
der Notare mit der rechtsprechenden Gewalt aber nicht vollkommen deckungs­
gleich. Das zeigt sich besonders in dem Umstand, dass das Notariatsrecht nicht in 
die GO aufgenommen wurde. 17

13 BoJiocrno0: cy,r:i;e6HbIH ycTaB'b I1pH6aJITfücKMX'b ry6epHfü [Das Gesetz ( die Ordnung) üher die
Gemeindegerichte in den Baltischen Provinzen]. Yqpe:>K,D;eHie BoJIOCTHbIX'b M BepxHMX'b 
KpecTMIHCI<MX'b Cy,r:i;oB'b [Institutionen von Gemeinde- und Ohersten Bauemgerichten], in: I1C3, 
Bd. XVI, Teil 1, Kmrra 1 [Buch 1], S. 4403-4412. 
14 Siehe mehr üher die Gemeindegerichte in den Baltischen Gouvernements des Russischen Kai­
serreichs hei Lazdiņš, Baltijas zemnieku privāttiesības ( ohen Fn. 6). 
15 Y CTaB'b o Haml3aHÜIX'b, HaJiaraeMbIX'b MttpoBbIMM Cy,r:i;MIMM [Das Gesetz üher die von Frie­

densrichtern aufzuerlegenden Strafen], in: I1C3 II, Bd. XV, S. 3797-3836. 
16 

IloJimKeHie o HOTapiaJibHOH qacTM [Das Notariatsgesetz], in: I1C3 II, Bd. XVI, Teil 1, 
s. 4165-4210.
17 

Mehr zum Notariat im Russischen Kaiserreich hei Sanita Osipova, Die allgemeine Bedeutung 
<les osterreichischen Rechtssystems für Lettland, in: Michael Geistlinger u.a. (Hg. ), 200 Jahre 
ABGB -Ausstrahlungen, Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechts­
kulturen, Wien 2011, S. 225-238. 
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II. Die formale und die faktische Seite Gerichtsreform, deren 

Ziele und Motive in den Baltischen Provinzen

1. Die formale Seite

Das Ziel der Gerichtsreform des Russischen Kaiserreichs war die Ahgrenzung der 
Verwaltungs-, Polizei- und Gerichtskompetenz. 18 Von Bedeutung war auch die 
Gewahrung der Offentlichkeit hei V erfahrenshandlungen. 

Der Herrschende Senat wies hei der Verahschiedung der GO auf folgende 
N otwendigkeit hin: 

,,[ ... ] ,n:aTh Hapo,n:y rrpaBhIH H paBHhIH )l;JIJI Bcex1, cy,n:1,, H KaKn cpe,n:cTBa ,n:rrJ1 3Toro -
„B03BbIIIIeHie cy,n:e6HOH BJiaCTH: H yTBepJK,n:eHie YBaJKeHiJI K'h 3aKOtty [ ... ]" [ ein für das 
ganze Volk gerechtes und gleiches Gericht schaffen und als Mittel dafür - Erhohung 
der gerichtlichen Macht und Festigung des Respekts vor dem Gesetz.]19 

Respekt vor dem Gesetz ist etwas mehr als nur hlinder Gehorsam gegenüher der 
staatlichen Macht. Die Einhaltung des Gesetzes muss zum Leitmotiv einer jeden 
Tatigkeit eines jeden Staatsangehorigen werden: 

,,[ ... ] yBaīKeHie Kn 3aKotty, 6e3'b Koero HeB03MOJKHO o6r:u;ecTBeHHoe 6rrarococTOJ1Hie H 
KOTOpoe )l;OJI)KHO 6bITb IIOCTOJIHHbIM'b PYKOBO,ll;HTeJieMn ,n:ettCTBĪH BCex1, n KaJK,n:aro, 
OTh Bhīrnaro ,n:o Hmrnaro" [( ... ) ohne Respekt vor dem Gesetz ist der Wohlstand der 
Gesellschaft nicht moglich. Respekt vor dem Gesetz muss die Tatigkeiten aller und 
eines jeden stets begleiten, vom Hoheren bis zum Niedrigeren. ]20 

Darüher hinaus garantierte die Gerichtsreform, dass die Organisation des Justiz­
wesens und die damit verhundenen Institutionen - die Staatsanwaltschaft, die 
Rechtsanwaltschaft und das Notariat-künftig sowohl im Russischen Kaiserreich 
als auch in den Baltischen Provinzen nach [ nahezu] einheitlichen Prinzipien und 
Gesetzen wirkten. Auch der Zivilprozess und der Strafprozess waren gleichfürmig 
aus gestaltet. 

18 Das Gericht hatte nicht nur die Streitigkeiten der Staatsangehorigen zu verhandeln, sondem
auch zwischen den Staatsangehorigen und dem Staat zu entscheiden. Daraus folgte die Forderung 
nach Unabhangigkeit der Justiz von der Exekutive. Dies wurde zu einem der Leitmotive für die 
Reform der Justiz. Siehe: I'o!loeal/ee, A.A. ,ll;ecJITh rreTh peqJOpMn, 1861-1871. lfa,n:attie 
,,BecTHHKa EBpOIIhI" [Zehn Jahre der Reform, 1861-1871. Ausgabe „Europaischer Anzeiger"], 
St. Petersburg 1872, S. 304 f. 
19 /ļ;JtCaHutiee, r. ÜCHOBbI cy,n:e6HOH pe<popMbI (Kn 25-TH JieTiIO HOBaro cy,n:a). HcTOpHKO­
IOpH,n:H:qecKie 3TIO,ll;hI [Grundlagen der Gerichtsreform (zum 25. Jubilaum des neuen Gerichts). 
Historisch-juristische Studien], Moskau 1891, S. 3. 
20 I'ecceH'b, I.B. Cy,n:e6Ha5! pe<popMa. BerrttKiJI pe<popMhI 60-Xn rr. Bn HX'h rrpornrroMn H
HaCTOJIIQeMn [ Gerichtsreform. Die Geschichte und Gegenwart der groBen Reform der 60er Jahre], 
St. Petersburg 1905, S. 180. 
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2. Die faktische Seite

Gewisse Unterschiede verblieben. Der sichtbarste davon war der Verzicht auf die 
Einführung der Geschworenenbank in den Baltischen Provinzen. 21 Die Geschwo­
renen waren berechtigt, nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Es gab Falle, in 
denen das Gewissen dem Gesetz widersprach. Die Motive dafür - emotionelle 
Überzeugung, ungenügende Bildung, Korruption22 oder etwas anderes - sind heute 
nicht mehr bestimmbar. 23 Trotzdem wurden die Vertreter der baltischen Aristokra­
tie, die vor der Gerichtsreform meistens die Posten der Richter und beisitzenden 
Richter verschiedenen Niveaus bekleidet hatten, als ehrenhafte Treuhander dieser 
Justizaufgaben angesehen. Natürlich lasst sich kaum behaupten, kein Vertreter des 
baltischen Adels habe Bestechungsgelder entgegengenommen oder gegeben oder 
ein seltsames Urteil gefüllt. Die Institution der beisitzenden Richter erschienjedoch 
attraktiver als die Geschworenenbank. V or dem Hintergrund dieser historischen 
Tradition führte man deshalb die Geschworenenbank in Lettland nicht ein und halt 
an dieser Grundsatzentscheidung bis heute fest.24 

Die Gerichtsreform „verlieh" der juristischen Ausbildung eine bisher nicht 
vorhandene Bedeutung. Damit soll nicht auf den Ausbau des Rechtsstaates ange­
spielt werden. Das Leben hat bewiesen, dass das Rechtsstudium einzelner Personen 
keine Garantie für ein gesteigertes rechtliches Bewusstsein der ganzen Gesellschaft 
ist. Eher im Gegenteil - die jungen Juristen passten sich nach dem Abgang von der 
Universitat mit Antritt des staatlichen oder eines anderen Dienstes eher der offent­
lichen Rechtswelt an als Anderungen anzustreben. 

„rpoMa,n;Hoe 6oJII,IDHHCTB0 MOJIO.D;bIX'h mo.z:i;eii 6pocaeT'b, no BbIXO,D;e H3b 
YHHBepCHTeTa, BCJ.IKÜ[ Ha)"IHbIB 3aH5.ITi5.I H, pacTep5.1Bb MaJIO-IIO-MaJIY CKpOMHbIH. CBOH. 
Ha)"IHbIH 6ara)Kb, o6pa:w;aeTC5.I Bb o6bIKHOBeHHaro rrpOBHHIÜaJibHaro qH:HOBHHKa, He 
rronyqttnmaro HHI<aKoro o6pa3oBaHi5.I" [Eine hohe Anzahl der jungen Leute geht nach 

21 Kalniņš, Latvijas PSR (oben Fn. 6), S. 293. 
22 F orschungen von Professor Arved Schwabe belegen, dass sich um die Mitte des 19. Jahrhun­
derts im russischen Kaiserreich wegen der Korruption, mangelnden F achkompetenz und anderer 
negativer Umstande in der Justiz ca. drei Millionen nicht verhandelte Verfahren ansammelten. 
Die baltischen Richter waren dagegen nach Meinung <les Professors besser ausgebildet und lieBen 
sich nicht bestechen. Siehe: Arveds Švābe, Latvijas vēsture (1800-1914) [Lettische Geschichte 
(1800-1914)]. 2. izdevums [2. Aufl.], Uppsala 1962, S. 494. 
23 Gegen die Einführung der Geschworenenbank gab es auch in den Binnen-Gouvemements des
russischen Kaiserreichs wahrend der Ausarbeitung der GO betrachtliche Einwande. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass das Volk noch nicht genug rechtlich ausgebildet (reif) sei, um die 
rechtlichen Nuancen zu verstehen und logisch zu denken. Siehe: Cy.z:i;e6HaH pecpopMa [ToM 1]. 
IIo,n;'h pe.n;aI<rüeii [Gerichtsreform [Bd. 1]. Herausgegeben von] H.B. ,ll;aBbI.D;OBa H H.H. 
IIomrncKaro rrpH 6nmI<aiimeM'h yqacTiH [unter Beteiligung von]: M.H. fepHeTa, A.3. BopMca, 
H.K. M ypaB'beBa H A.H. IIapeHaro. Moskau 1915, S. 316. 
24 Siehe: Das Gesetz Saeima der Republik Lettland vom 15.12.1992. ,,Par tiesu varu" [Über die
Judikative/Gerichtsbarkeit ], zuganglich unter: http://www.likumi.lv I doc. php ?id=6284 7 [Stand: 
02.12.2012]. 
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dem Abgang von der Universitat keiner wissenschaftlichen Tatigkeit nach. Allmahlich 
verlieren sie ihr bescheidenes wissenschaftliches Kapital und werden zu einfachen 
provinziellen Beamten, die keine Ausbildung genossen haben].25 

3. Ziele und Motive

Die Einführungsziele und Motive der Gerichtsordnung <les russischen Kaiserreichs 
in den Baltischen Provinzen waren klar: 

1) ein Schŗitt in die Richtung der Zentralisierung des Staates;

2) die Festigung der Russifizierungspolitik in den Baltischen Provinzen.

Eine vom Staat organisierte, planmaBige Russifizierungspolitik begann in den 
Baltischen Gouvemements in den 80er Jahren <les 19. Jahrhunderts nach der soge­
nannten Revision <les Senators Manasein. Beispielsweise wurde der Universitat 
Dorpat Russisch als Vorlesungssprache aufgezwungen und die Stadt wurde in 
Jurjew umbenannt. Zu derselben Zeit wurden Lehrer, die kein Russisch beherrsch­
ten, allmahlich entlassen. Laut Professor Arved Schwabe (1888-1959) funktionierte 
das russische Kaiserreich nach <lem Prinzip: 

,,Kaut vai veselām paaudzēm būtu jāiet bojā, valdība neatkāpsies no sava nodoma" 
[Wenn auch ganze Generationen zugrunde gehen sollten, die Regierung wird von ihrer 
Absicht nicht abweichen].26 

Am offensichtlichsten kam die Russifizierungspolitik in den Gerichtsorganen als 
Übergang zum Russischen als der einzigen Sprache des Gerichtsverfahrens im 
Friedensgericht und den sogenannten allgemeinen Gerichten27 zum Ausdruck: 

„B'h cy,n;e6HbIX'h ycTaHOBJieHÜIX'h ry6epHiH Ilmpmrn,n;cKOH, 3cTJUIH)];CKOH tt 
KypIDIH)];CKOH, KaK'h IIHCbMeHHOe, TaK'h H CJIOBeCHOe IIpOH3BO)];CTBO IIpūHCXO)];HTh Ha 
PyccKOM'h Jl3bIKe. ITpomeHiH, m:ano6bI H OT3blBbI, IIpe)];CTaBJIHeMhie qacTHbIMH nmi;aMH 
IIO yroJIOBHbIM'h H rpa)I()];aHCKHM'h ,n;enaM'b, )];OJI)I(HbI 6bITb H3JIO)R'.eHbl TaK)I(e Ha 
PyccKOM'h H3bIKe" [Sowohl die mündlichen als auch die schriftlichen gerichtlichen 
Verhandlungen erfolgen in den Livlandischen, Estnischen und Kurlandischen Gouver­
nements in russischer Sprache. Ersuchen, Beschwerden und Beurteilungen von Privat­
personen in Straf- und Zivilverfahren müssen in russischer Sprache eingereicht wer­
den]. 28 

Andere Quellen, Ziele und Motive <les Gerichtssystems sind in den mit <lem russi­
schen Kaiserreich verbundenen politischen Geschehnissen der 50er Jahre <les 19. 
Jahrhunderts und in den Reformen der 60er Jahre zu finden. 

25 I'ecceH'b, Cy,n;e6Ha» pecpopMa (oben Fn. 20), S. 183. 
26 Arveds Švābe, Latvijas vēsture (1800-1914) [Lettische Geschichte (1800-1914)]. 1. izdevums 
[1. Aufl.], Uppsala 1958, S. 464 f. 
27 Zu den allgemeinen Gerichten gehorten also das Landgericht, der Gerichtshof und der Herr­
schende Senat als Oberstes Gericht. 
28 1. Über die Reorganisation des Justizwesens in den Baltischen Gouvemements, Art 2.



Die Justizreform vom Jahr 1889 97 

III. Die politische Situation in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts

Die Rückstiindigkeit des russischen Kaiserreichs gegenüber den entwickelten west­
europāischen Lāndem manifestierte sich in der Niederlage im Krimkrieg (1853-
1856) gegen die von GroBbritannien und Frankreich geleitete Staatenkoalition. 
Diese deckte nicht nur die schwachen Seiten des zaristischen Staatsverwaltungs­
modells auf, sondem auch andere Māngel, 29 unter denen zwei hervorzuheben sind: 

1) die wirtschaftliche Rückstiindigkeit. Ihr offensichtlicher Grund war die
Nutzung einer unfreien Arbeitskraft, das heiBt, der Arbeit von Leibeigenen in der 
Wirtschaft. Dies betraf weder Polen30 noch die Baltischen Provinzen, denn dort 
hatte man die Leibeigenschaft schon anfangs des 19. Jahrhunderts abgeschafft;

31 

2) die den neuzeitlichen Anforderungen nicht entsprechende Organisation des
Justizwesens. Beispielsweise war die Judikative von der Exekutive nicht streng 
getrennt, die Unabhangigkeit der Gerichte und Richter war nicht normativ fest­
gelegt; es bestand keine formelle Gleichheit vor dem Gericht; die V erhandlung in 
den V erfahren dauerte lange oder fand gar nicht stati; unter den gerichtlichen Amts­
trāgem herrschte ein hohes MaB an Korruption und es gab noch andere Probleme. 

Eine gewisse Ausnahme war das Livlāndische Gouvemement in der sogenann­
ten Schwedenzeit (17. und 18. Jahrhundert). Damals war die Rechtsprechung in 
gewisser W eise von der V erwaltung getrennt. Die Bauem wareņ ebenso wie andere 
x-beliebige Staatsangehorige berechtigt, sich bei den vom Staat eingerichteten Ge­
richten zu beschweren. J edoch hat auch das Gerichtssystem der Schwedenzeit
Merkmale eines gesellschaftlich segmentierten Gerichtssystems beibehalten. Bei­
spielsweise waren Bauem berechtigt, gegen übermāBige Unterdrückung beim Ober­
sten Gericht der Provinz - dem Hof-Gericht- nur kollektive Klagen zu erheben.

32 

29 Latvijas PSR vēsture. No vissenākiem laikiem līdz mūsu dienām. Trešais pārstrādāts un 
papildināts izdevums Latvijas PSR ZA akadēmiķa A. Drīzuļa redakcijā [Geschichte der Letti­
schen SSR. Von den altesten Zeiten bis heute. Die dritte, überarbeitete und erganzte Ausgabe in 
der Fassung vonA. Drizulis, Akademiker der Akademie der Wissenschaften der Lettischen SSR], 
1. sējums [Bd. 1], Riga 1986, S. 140-142.
30 Siehe: Benno Ābers, Vidzemes zemnieku stāvoklis 19.g.s. pirmā pusē [Die Lage der Bauem 
von Vidzeme/Livland in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts], Riga 1936, S. 52 f. 
31 Siehe: IlOJrnoe co6pam1e 3aKOHOB [Vollstandige Sammlung der Gesetze]. -Bd. XXXIII -
Nr. 26278; IIonHoe co6pami:e 3aKOHOB [Vollstandige Sammlung der Gesetze]. -Bd. XXXIV -
Nr. 27024; IIonHoe co6paHHe 3aI<OHOB [Vollstandige Sammlung der Gesetze]. -Bd. XXXVI -
Nr. 27735. 
32 Kalniņš, Latvijas PSR (oben Fn. 6), S. 166-169; Lazdiņš, Baltijas zemnieku (oben Fn. 6), 
s. 45.
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IV. Reformen in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Mit der
Tātigkeit der gerichtlichen Macht verbundene Prinzipien und das
Gerichtssystem

1. Die Reformen

Am 19. Februar 1861 wurde im russischen Kaiserreich die Leibeigenschaft abge­
schafft.33 Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft wurden freie Arbeitskrafte frei­
gesetzt. Einen freien Kapitalverkehr gab es teilweise schon zuvor, doch bildete sich 
erst jetzt ein für alle zugangliches System von Kreditinstituten (Banken) heraus. 
Die Schaffung eines freien Arbeitsmarktes und eines bedingt freien Kapitalverkehrs 
waren aber zu wenig, um den Übergang zum Kapitalismus zu bewirken. Der 
Kapitalismus forderte eine formelle Gleichheit, besonders vor dem Gericht und 
insbesondere in der sog. streitigen Gerichtsbarkeit, die mit Verfahren zivilrecht­
lichen Charakters verbunden ist.34 Um diese zu garantieren, sollten auch ein von der
staatlichen Verwaltung unabhangiges Gericht und das Amt des Richters geschaffen 
werden. 

Als V orlage für die Gerichtsreform diente die Erfahrung der europaischen 
Lander und des russischen Kaiserreichs. Im Prozessrecht dominierten offenbar die 
Erfahrungen Frankreichs.35

2. Die Prinzipien der Gerichtsbarkeit

Die GO, ZPO und StPO wurden nach Rechtsprinzipien formuliert, die neuzeitlichen 
Anforderungen standhielten. Dazu gehorten beispielsweise: 

1) die formelle Gleichheit vor dem Gericht;36 

33 MamupecT 19 cpeBprurn 1861 ro.n;a [Das Manifest vom 19. Februar 1861]. Siehe z.B.: 
XpeCTOManrn: no HCTOpHH OTeqecTBeHHOro rocy.n;apcTBa u npaBa. X BeK - 191 7 ro.n;. 
MoCKOBCKHH r ocy.n;apcTBeHHbIH y HHBepCHTeT HMeHH M.B. IlOMOHOCOBa. CocTaBHTeJih: )];OKTOp 
10pu.n;uqecKHX HayK, npocpeccop B.A. ToMCHHOB. [ Chrestomathie zur vaterlandischen Geschichte 
und zum vaterlandischem Recht. X. Jahrhundert-1917. Die Moskauer Staatliche Lomonossow­
Universitat. Zusammengesetzt von Prof. V.A. Tomsinov, Doktor der juristischen Wissenschaften], 
Moskau 2004, S. 241-247. 
34 Die Aufhebung der Leibeigenschaft ohne Justizreform würde die ehemals Leibeigenen nicht 
vollstandig befreien, die Freiheit aller Staatsangehorige im Staat ware ein formeller,jedoch kein 
reeller Wert. I'o110Ba1JeB, ,IJ;ec11Tb rreTh pecpopMn (oben Fn. 18), S. 287 f. 
35 Siehe z.B.: AHHepc, 3. McTopu11 EBponeiicKoro npaBa [Geschichte des europaischen Rechts]. 
Moskau 1996, S. 363. Vergleich: Es wird die Meinung vertreten, dass das russische Kaiserreich 
bei der Ausarbeitung von Gerichtsreformen und Prozessrechtsgesetzen kein konkretes europai­
sches Land kopiert (plagiiert) habe. Es wird jedoch nicht geleugnet, dass für die Vorbereitung der 
Gerichtsreform und die Ausarbeitung von damit verbundenen Gesetzen die Erfahrung anderer 
europaischen Lander ausgewertet wurde. Siehe z.B: llļe2J10Bum0Bb, Jf.I'. Brri11Hie HHocrpaHHhIXn 
3aKOHO)];aTeJibCTBn Ha COCTaBJieHie Cy.n;e6HblXl:, y CTaBOBl:, 20 Ho116p11 1864 ro.n;a [Der Einfluss 
auslandischer Gesetzgebungen auf die Ausarbeitung von Gerichtsordnungen vom 20. November 
1864], Petrograd 1915. 
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2) die Konzentration der Rechtsprechung nur beim Gericht;37 

3) die Unabhāngigkeit <les Gerichts und der Richter;38 

4) die Unabsetzbarkeit der Richter;39 

5) das kontradiktorische V erfahren; 40 

6) die Unantastbarkeit der Person;41 
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36 „Cy.n;e6Hfül BJiaCTb [ ... ] pacrrpOCTJ)aIDieTCH Ha nm.i;a BCeX'b COCJIOBiH H Ha BCe .n;ena, I<aI<'b 
rpa)I<.n;aHcKÜI, TaI<'b 11 yronoBHbrn" [Die gerichtliche Macht [ ... ] bezieht sich auf Personen aller 
Schichten und auf alle Verfahren, sowohl Zivil- als auch Strafverfahren] (GO, Art. 2). 

Zusiitzlich zu der ordentlichen (allgemeinen) Zustandigkeit gab es auch Sondergerichte. Bei­
spielsweise Bauemgerichte ( der Gemeinde/des Dorfes ), Kriegsgerichte, Kirchengerichte u.a. Die 
Existenz von Gemeindegerichten wurde kritisiert, denn ohne ausreichende Aufsicht handelten 
diese oft eigenmachtig. Die Existenz von Gemeindegerichten als Gerichte (faktisch) einer Schicht 
widersprach auch dem Prinzip der Gleichheit. Siehe: ToecmoJlecb, HH Yqpe)K,Zl;eHie cy.n;e6HbIX'b 
ycTaHOBJieHfü [Institutionen gerichtlicher Ermittlungen] (CB. 3aī<. T. XVI q,l , 113.n;, 1914 ro.n;a 
[Vollstandige Sammlung der Gesetze, Bd. XVI Teil. 1, 1914]), Petrograd 1916, S. 6-8. 
37 GO, Art. 1. 
38 Nach dem Gesetz hatte die Justiz ihre Aufsicht selbst vollstandig zu organisieren. (GO, Art. 
249, 2491). Dieses Ziel lieB sich nicht vollstiindig verwirklichen, denn der Justizminister war als 
Generalstaatsanwalt berechtigt, sich in die Tiitigkeit der Justiz einzumischen: 

„ÜH'b HMeeT'b rrpaBO TJ)e6oBaTb OT'b q11HOB'b cy.n;e6Haro Be,Zl;OMCTBa .n;ocTaBJieHÜI HY)I(HbIX'b eMy 
CBe.n;eHfü 11 o6'b1ICHeHfü IlHCbMeHHO, a B'b Heo6xo.n;HMbIX'b cnyqa.HX'b TaI()I(e 11 JIHqHaro 
rrpe.n;craBJieHiH OHbIX'b" [Er ist berechtigt, von den Beamten der gerichtlichen Institutionen 
schriftliche Informationen und Erkliirungen zu verlangen und, falls erforderlich, auch deren per­
sonliche Vorstellung] (GO, Art. 254). 
39 Die Richter konnten nur mit dem Einverstandnis der Richter oder in gesetzlich streng vorge­
schriebenen Fallen des Amtes enthoben oder in ein anderes Gericht entsandt werden, beispiels­
weise wegen Versaumnis der Arbeit, andauemder K.rankheit, falls ein entsprechendes Urteil 
rechtskraftig geworden war usw. Siehe: GO, Art. 228-230, 243, 295 u.a. 
40 Wahrend der Ausarbeitung der ZPO wurde festgestellt, dass zivilprozessuale Gerichtsverfahren 
auf kontradiktorische Verfahren gestützt werden müssen. Es wurde auch die offentliche Ver­
handlung verlangt. Siehe: Cy.n;e6HaH peqJOpMa [ToM 1 ], S. 312. 
41 

II.ļeclloeumoe, C.I'. Cy.n;e6Hbie ycraBbI HMneparnpa Aneī<caH.n;pa II C'b 3aI<oHo.n;aTeJibHbIMH 
MOTHBaMH H pa3'bHCHeHiHMH. Y CTaB'b yroJIOBHaro cy.n;orrpOH3B0,Zl;CTBa. ,Il;eBHTOe H3,Zl;aHie, 
11crrpaBJieHHoe H .n;ononHeHHoe no 15-oe <peBpaJIH 1907 ro.n;a [Die Gerichtsordnungen des Kaisers 
Alexander II. mit gerichtlichen Motiven und Erkliirungen. Die Strafprozessordnung. Ausgabe 9, 
korrigiert und erganzt biszum 15. Februar 1907], St. Petersburg 1907, S. 1, 13. Siehe auch: StPO, 
Art. 8: 

„HHI<TO He MO)I(eT'b 6bITb HH 3a.n;ep)KaH'b IlO,Zl;'b CTJ)a)KeIO HHaqe, I<aK'b B'b cnyqa.HX'b, 3aKOHaMH 
orrpe.n;eneHHblX'b, HH co.n;ep)KHM'b B'b IlOMeIIJ;eHiHX'b, He ycTaHOBJieHHblX'b Ha TO 3aKOHOM'b" 
[Niemand darf inhaftiert oder anderweitig in seiner Freiheit beschriinkt werden als in den gesetz­
lich vorgesehenen Palien]. 

StPO, Art. 1: 

,,HHKTO He MO)KeTh rro.n;ne)KaTb cy.n;e6HoMy rrpecne.n;oBaHiIO 3a rrpecrynneHie HJIH rrpocrynoK'b, 
He 6bIB'b rrpHBJieqeH'b K'b OTBeTCTBeHHOCTH B'b nopH.n;Ke, orrpe.n;eneHHOM'b rrpaBHJiaMH cero 
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7) die Unschuldsvermutung;42 

8) die Gleichheit der Beweise 43 und andere Prinzipien.

3. Die Struktur des Gerichtssystems

GemaB Art. 1 der GO lag die Rechtsprechungskompetenz im russischen Kaiser­
reich bei:44 

1) dem Friedensgericht;

2) der Versammlung der Friedensrichter (als Berufungsinstanz der Friedens­
gerichte);

3) dem Landgericht (in der lettischen Sprache - apgabaltiesa, in der russichen
Sprache - 01<.py:JtcHoÜ cyo, direkte Übersetzung wāre Gebietsgericht);

4) dem Gerichtshof (in der lettischen Sprache - Tiesu palāta, in der russichen
Sprache - Cyoe6Hcm na.rzama) (als Berufungsinstanz der Landgerichte);

5) dem Herrschenden Senat als Oberstem Kassationsgericht (IlpaeumeAbc-
my10UfeMy CeHamy, 6b Kal/ecmee eepxoeHa20 1<.accalfiOHHa20 cyoa).45 

In erster Instanz wurden Verfahren gemaB der gesetzlich festgelegten Zustandigkeit 
in den Friedens- und Landgerichten verhandelt. Die V erfahren von Bauern wurden 
in der ersten Instanz auch vor den Gemeindegerichten verhandelt.46 

Vor dem Friedensgericht als Gericht erster Instanz wurden Verfahren über Ver­
gehen verhandelt, für die als hochste Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und 
sechs Monaten, Geldstrafe bis 300 Rubel und Arrest bis zu 3 Monaten verhangt 
oder V erwarnung, Tadel oder Belehrung (Ermahnung) ausgesprochen werden 

Y cTasa" [Niemand darf wegen Verbrechen oder Vergehen ohne Beachtung der in diesem Gesetz 
festgelegten Ordnung einer gerichtlichen Ermittlung unterworfen werden]. 
42 

/Iļe2J1oeumoe, C.I'. Cy�e6Hhie ycrnBbI, S. 16. Siehe auch: StPO, Art. 14: 
„HHKTO He MO)l(CTI, 6bITb HaKa3aH'b 3a rrpecryrrneHie HJIH rrpocryrrOK'b, IIOMe)KaIIIie cy�e6HOMY 
se�oMCTBY, HHaqe, KaK'b rro rrpttrosopy Ha�Jie)KaIIIaro Cy�a, sorne�rneMy B'b 3aKOHHYIO cttny" 
[Niemand darf wegen Verbrechen oder Vergehen, die in die Kompetenz der Justiz fallen, 
anderweitig verurteilt werden als durch Urteil des zustandigen Gerichts]. 
43 

Kalniņš, Latvijas PSR ( oben Fn. 6), S. 76. 
44 Über die im Gesetz festgelegten Gerichte hinaus konnten auf grund eines besonderen Gesetzes 
auch Kirchengerichte, Kriegsgerichte, Bauemgerichte, Dorf-(Siedlungs-)gerichte, Handels­
gerichte und Gerichte für Auslander (V ertreter von Fremdvolkem) bestehen (Anmerkung zum 
Art. 2 der GO). 
45 GO, Art. 1. 
46 Vor dem Gemeindegericht wurden entschieden: 1) Zivilsachen mit Forderungssummen in
Hohe von maximal 100 Rubel, Verfahren über den Besitz von Immobilien oder über die Abwen­
dung der Storungen der Dienstbarkeit; 2) In Verfahren über Vergehen durfte eine Geldstrafe bis 
12 Rubel oder sieben Tage Arrest verhangt werden. Von einem Gemeindegericht konnten 
Arbeiten zum Nutzen der Offentlichkeit oder Schadenersatz, jedoch bis 1904 auch Leibesstrafen 
angeordnet werden. Siehe: Kalniņš, Latvijas PSR ( oben Fn. 6), S. 46. 
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konnten.47 In zivilrechtlichen Streitigkeiten bestand die Zustandigkeit bis zu 500 
Rubel. Ausgenommen waren Streitigkeiten über Immobilien, Entdeckungen und 
Erfindungen ( diese Sachen waren <lem sog. Allgemeinen Gericht zugewiesen). Die 
Friedensgerichte waren auch für Ansprüche wegen personlicher Beleidigungen, 
Storung <les Besitzes und ahnliches zustandig.48 

V or dem „Allgemeinen Gericht" - dem Landgericht, <lem Gerichtshof und <lem 
Herrschenden Senat - wurden V erfahren verhandelt, für welche die Friedens­
gerichte, Gemeindegerichte und andere besondere Gerichte nicht zustandig waren. 

Eine Neuigkeit der GO war die Einführung eines dreistufigen Gerichtssystems 
- der ersten Instanz, der Appellationsinstanz und der Kassationsinstanz. Ein solches
Instanzsystem besteht immer noch in der Republik Lettland. Auch die Namen der 
allgemeinen Gerichte - das Landgericht oder apgabala tiesa, der Gerichtshof oder 
tiesu palāta und der Senat - sind seit den Zeiten <les russischen Kaiserreichs erhal­
ten geblieben. In diesem J ahr begann freilich eine Diskussion über den Verzicht auf 
die traditionellen Namen <les Gerichtshofs und <les Senats.49 

Die Forderung nach juristischer Bildung für den Richter ist eine neuzeitliche 
Forderung. Im russischen Kaiserreich mangelte es um die Mitte <les 19. Jahrhun­
derts sogar an gebildeten Juristen, welche die Amter der Richter der allgemeinen 
Gerichte bekleiden konnten. Aus dem Grund wurde in der GO noch nicht festge­
legt, dass das Amt <les Richters am Landgericht nur von einer Person mit juristi­
scher Hochschulbildung bekleidet werden konnte. Die juristische Ausbildung 
konnte durch eine gewisse Diensterfahrung in den Angelegenheiten <les Gerichts­
verfahrens ersetzt werden ( UJlU :J1Ce ooKCl3aezuuxb na cJZy:J1C6e ceou n0311aHiJ1, no 
cyoe6nou ttacmu).50 Wichtig war jedoch, dass durch das Inkrafttreten der GO die 
Herkunft oder die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Schicht zumindest formell an 
Bedeutung verlor. 

Nach der Gründung der Republik Lettland wurden das Friedensgericht und die 
Versammlung der Friedensrichter in Amtsgerichte (Gericht der ersten Instanz) mit 
<lem Namen Friedensgericht umgewandelt.51 Zu Sowjetzeiten wurde auf der Basis 

47 StPO, Art. 33. Siehe auch: Das Gesetz über die von Friedensrichtem aufzuerlegenden Strafen,
in <lem die von Friedensrichtem angeordneten Strafarten und -umfünge konkretisiert wurden. 
48 ZPO, Art. 29, 31. Siehe im Detail: Cy,n:e6Hbie ycrnBbI 20 Ho»6p» 1864 ro,n:a. Co H3JIO)KeHieM'b 
pa3cy)l()];eHiii, Ha I<OHX'b OHH OCHOBaHbI. lfa,n:aHie focy,n:apcTBeHHOH Kami;eMpiH [Gerichtsord­
nungen vom 20. November 1864. Mit Erliiuterung der Motive, auf die diese gestützt werden. 
Ausgegeben von der Staatskanzlei]. qacTb rrepBM [ der erste Teil], St. Petersburg 1866, S. 43-46. 
49 Siehe z.B.: Tieslietu padomes aktuālie lēmumi [Die aktuellen Entscheidungen <les Justizrates ],
in: Jurista Vārds 2012, Nr. 46, S. 30. 
50 

GO, Art. 202. 
51 

Valdis Blūzma, Latvijas Republikas tiesību sistēmas veidošanas sākums [Der Beginn der 
Formierung <les Rechtssystems der Republik Lettland], in: Latvijas tiesību vēsture [Lettische 
Rechtsgeschichte] (1914-2000), Riga 2000, S. 210. 
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des Friedensgerichts das Rayon-Volksgericht als Amtsgericht gegründet.52 Nach 
der emeuten Unabhāngigkeit Lettlands wurden die Rayon-Volksgerichte in Rayon­
gerichte umbenannt. 

Das sowjetische Gerichtssystem kannte keine Gerichte in der Berufungsin­
stanz. 53 Aus diesem Grund ging die Kompetenz der Rayonsgerichte nach der emeu­
ten Einführung der Landgerichte in der Republik Lettland im V ergleich zu den 
Sowjetzeiten betrāchtlich zurück. 

Das Landgericht der Republik Lettland verhandelt Verfahren nicht nur in der 
Berufungs-, sondem auch in erster Instanz. Obwohl nach der emeuten Unabhāngig­
keit des lettischen Staates de facto 1990-1991 formell die Organisation des Justiz­
wesens der Zwischenkriegszeit wiederhergestellt wurde, blieb faktisch der alte, in 
der GO eingearbeitete Gedanke in Kraft, dass bestimmte Kategorien von Verfahren 
nur ab der Ebene des Landgerichts in erster Instanz verhandelt werden konnten. Im 
russischen Kaiserreich war eine solche Beschrānkung verstiindlich, da die Friedens­
richter keine konkrete Ausbildung vorweisen mussten, von der juristischen Hoch­
schulbildung gar zu schweigen. Jetzt konnen in Lettland als Richter - selbst in 
erster Instanz - nur Personen mit juristischer Hochschulbildung tātig sein.54 Aus 
diesem Grund ist der Status des Landgerichts als Gericht erster Instanz für be­
stimmte Fālle keiner staatlichen Notwendigkeit, sondem nur der historischen Tradi­
tion geschuldet. 

V. Die Staatsanwaltschaft

Die Herkunft der Staatsanwaltschaft nach heutigem Verstāndnis ist im Baltikum 
direkt mit der GO zu verbinden. Damals gehorte die Staatsanwaltschaft zum Justiz­
ministerium, mit dem Justizminister als Generalstaatsanwalt an der Spitze: 

„IlpoKypopcKiH Ha,n:30pb BBep51eTC51 06epn-IlpoKypopaM'h, IIpoKypopaM'h H HX'h 
Tosapmn;aM'h, ITOJJ:'h BhICIIIHM'h Ha6mo,n:eHieM'b MHHHCīj)a lOCTHI.J;iH KaK'b feHepam,­
IIpoKypopa" [Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft wurde durch Oberstaatsanwalte, 
Staatsanwalte und deren Genossen/Gehilfen, unter der Oberaufsicht des Justizministers 
als Generalstaatsanwalt durchgeführt].55 

52 
Valdi Blūzma, Latvijas inkorporācija PSRS sastāvā un padomju tiesību uzspiešana Latvijai 

[Inkorporation Lettlands in die UdSSR und das Aufzwingen des sowjetischen Rechts Lettland] 
(1940- 1941 ), in: Latvijas tiesību vēsture [Lettische Rechtsgeschichte] ( 1914-2000), Riga 2000, 
s. 341.
53 

Jānis Lazdiņš, Padomju tiesību periods Latvijā [Die Epoche des sowjetischen Rechts in Lett­
land] (1944/45-1985), in: Latvijas tiesību vēsture [Lettische Rechtsgeschichte] (1914-2000), 
Riga 2000, S. 404-408. 
54 Siehe: Latvijas Republikas Augstākās Padomes likums [Das Gesetz des Obersten Rates der 
Republik Lettland vom] 15.12.1992. ,,Par tiesu varu" [Über die Judikative/Gerichtsbarkeit], 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62847 [Stand: 10.01.2013]. 
55 Siehe: GO, Art. 124. 
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Beim Herrschenden Senat waren Oberstaatsanwalte und deren Genossen/ 
Gehilfen tatig, am Gerichtshof und am Landgericht Staatsanwalte und deren Genos­

sen/Gehilfen. 5
6 In den Friedensgerichten wurden die Funktionen des Staatsanwalts

von der Polizei erfüllt. 

Im Unterschied zum russischen Kaiserreich bekleidete in der Republik Lettland 
der Generalstaatsanwalt nicht gleichzeitig das Amt des Justizministers, und die 
Staatsanwaltschaft stand nicht unter dem Justizminister: 

„Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār liku1TI1oas 
ievērošanu šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros." [Die Staatsanwaltschaft ist 
eine Institution der Justiz, die im Kompetenzrahmen dieses Gesetzes die Einhaltung der 
Gesetze standig beaufsichtigt ]. 

57 

Ansonsten waren die Pflichten und Rechte der Staatsanwalte ahnlich. Im russischen 
Kaiserreich waren die Staatsanwalte hierarchisch organisiert. Dies bedeutete, dass 
die Staatsanwalte der niedrigeren Gerichtsinstanzen den hoheren Gerichtsinstanzen 
und die Gehilfen des Staatsanwalts dem entsprechenden Staatsanwalt untergeordnet 
waren. Alle Staatsanwalte waren dem Generalstaatsanwalt gegenüber verantwort­
lich. 58 

Die Staatsanwaltschaft passte darauf auf, dass die Gesetze eingehalten wurden. 
Daraus ergab sich die Aufgabe der Staatsanwaltschaft: zu beaufsichtigen (in der 
sog. allgemeinen Beaufsichtigungs-Ordnung), dass von allen Staatsangehorigen, 
Behorden und Gerichten die staatlichen N ormen eingehalten wurden. Aus diesem 
Grund wurden die Strafverfolgung und die Anklage vor Gericht zur wichtigsten 
Aufgabe der Staatsanwaltschaft. 59 Die Staatsanwalte waren auch berechtigt, Ein­
sprüche gegen Gerichtsurteile und -entscheidungen zu erheben. In den gesetzlich 
festgelegten Fallen nahmen die Staatsanwalte auch an den Verhandlungen in Zivil­
sachen teil, beispielsweise in auf Initiative der Staatsanwaltschaft eingeleiteten 
Verfahren über die V erschollenheitserklarung für eine Person, 60 

über die Legitima­
tion von Kindem (y3aKoHeHHe),61 Adoption (ycoIHOBJieHHe)

62 und in anderen ge­
setzlich festgelegten Fallen. 

56 Siehe: GO, Art. 8, 9, 124-136. 
57 Latvijas Republikas Saeimas likums [Das Gesetz Saeima der Republik Lettland vom] 
19.05.1994. ,,Prokuratūras likums" [Das Gesetz der Staatsanwaltschaft], zugiinglich unter: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57276 [Stand: 10.01.2013] -Art. 1, Abs. 1. 
58 GO, Art. 129. Siehe auch: Mypaebee, HB. IlpoeypopcKiü: Ha,n;3opo, S. 494 f. 
59 Siehe: StPO, insbesondere ab Art. 510. 
60 ZPO, Art. 1451, 1457. 
61 ZPO, Art. 1460

5
, 14606

• 

62 ZPO, Art. 146010
, 146011

• 
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VI. Die Rechtsanwaltschaft

Am vollstandigsten übemahm der Lettische Staat aus der GO den Status des verei­
digten Rechtsanwalts. 63 

Nach der GO wird [auch jetzt] ein vereidigter Rechtsanwalt aufgrund einer 
Vollmacht tatig; er verteidigt und vertritt seine Klienten. Die Rechtsanwalte erfül­
len auch eine soziale Funktion und verteidigen und vertreten Personen im Auftrag 
des Rechtsanwalterates oder des Gerichtsvorsitzenden. 64 

Die vereidigten Rechtsanwalte - ein freier Juristenberuf - wurden von einem 
(von den vereidigten Rechtsanwalten gewahlten) Rat der vereidigten Rechtsan­
walte, der am Gerichtshof angesiedelt war, beaufsichtigt und koordiniert.65 

Der 
Gedanke, dass vereidigte Rechtsanwalte vom Gericht beaufsichtigt und koordiniert 
werden konnten, wurde abgewiesen, denn: 

,,[ ... ] rrpHCH)I(Hbie IIOBepeHHble, KaK'b rrpe,n;cTaBHTeJIH TH�I.QHXCH, 110 ecTecTBeHHOH 
crrpaBe,D;JIHBOCTH, [ ... ] He ,ll;OJI)I(Hbl COCTOHTb 110,ll;'b Ha,D;30p0M'b cy.n;e6HblX'b MeCTh H He 
,ll;OJI)I(Hbl COCTOHTb HH B'b KaKOH 3aBHCHMOCTH OTh HHX'b" [ ... ] [ vereidigte Rechtsanwalte 
dürfen als Vertreter von streitenden Parteien aus Gründen der natürlichen Gerechtigkeit 
[ ... ] durch Gerichte nicht beaufsichtigt werden und von diesen in keiner Weise abhangig 
sein].66 

Der Rat hat nicht nur die Aufnahme neuer Mitglieder organisiert, sondem war auch 
berechtigt, Disziplinarstrafen zu verhangen. Die hochste Strafe war der Ausschluss 
aus der Rechtsanwaltschaft oder die Einschaltung der Strafverfolgung.67 

Die innere Organisation der Korperschaft vereidigter Rechtsanwalte erfolgte 
auf demokratischer Grundlage. Deshalb sollte der Rat vereidigter Rechtsanwalte 
jahrlich neu gewahlt werden; auch sollten Mehrheitsentscheidungen getroffen 
werden. Dies wurde jedoch nicht immer und nicht überall eingehalten. Die Fluktua­
tion von Ratsmitgliedem war meistens nicht hoch. Beispielsweise war von 1866 bis 
1913 im Rat von Sankt Petersburg ein Mitglied des Rates durchschnittlich sieben 
Jahre, im Moskauer Rat acht Jahre und im Rat von Charkow neun Jahre tatig. 

68 

63 Siehe: GO, Art. 353-406 und Latvijas Republikas Augstākās Padomes likums [Das Gesetz des 
Obersten Rates der Republik Lettland vom] 27.04.1993. ,,Latvijas Republikas Advokatūras 
likums" [Das Gesetz der Rechtsanwaltschaft der Republik Lettland], zuganglich unter: http:// 
www.likumi. lv/doc.php?id=59283 [Stand: 10.01.2013]. 
64 GO, Art. 353. 
65 Siehe: GO, Art. 357-365. 
66 McrnpiH pyccKoH a,n;B0Karyp1,1 [Geschichte der russischen Rechtsanwaltschaft]. ToM'b rpeTĪH 
[Bd. 3]. Ilo.n;n pe,n;aKr.'(iei1: [Herausgegeben von] M.H. fepHeTh. CocnoBHaH opraHH3al.(iH 
a,n;B0Karyp1,1 [Standische Organisation der Rechtsanwaltschaft] (1964.20.IX.-1914), Moskau 
1916, s. 1. 
67 GO, Art. 368. Siehe auch: Das Gesetz der Rechtsanwaltschaft der Republik Lettland, Art. 73 f. 
68 McrnpiH pyccKoH a,n;BoKarypbI [Geschichte der russischen Rechtsanwaltschaft]. ToM'b BTopoi1: 
[Bd. 2]. Ilo.n;n pe,n;aKl.(iei1: [hg. von] M.H. fepHeTn. CocnoBHaH opraHH3al.(iH a,n;BoKarypbI 



Die Justizreform vom Jahr 1889 105 

Als vereidigter Rechtsanwalt durfte auftreten, wer nach einem juristischen 
Hochschulstudium eine mindestens fün:fjāhrige Praxiserfahrung vorweisen konnte. 
Andere Bedingungen waren: ein Mindestalter von 25 Jahren, Unbescholtenheit und 
die Einhaltung bestimmter ethischer Normen. Als vereidigte Rechtsanwālte konn­
ten nicht tātig werden: Auslander, insolvente Personen, im staatlichen Dienst oder 
im gewāhlten Amt befindliche Personen, Personen, deren Standeszugehorigkeit 
( darunter Geistliche) aufgrund eines Gerichtsurteils beschrānkt oder aberkannt 
worden war oder bei denen darüber ein Ermittlungsverfahren nach StPO eingeleitet 
worden war, Personen, die aus dem Gerichtsdienst verbannt oder von der Liste der 
vereidigten Rechtsanwālte gestrichen worden waren. Darüber hinaus konnten als 
vereidigte Rechtsanwālte keine Personen tatig werden, die wegen Unsittlichkeit von 
der Korperschaft der Adligen oder eines anderen Standes ausgeschlossen worden 
waren oder denen ein Gericht verboten hatte, andere Personen zu vertreten. 

69 

Bei der Ausarbeitung des GO-Projekts war ein Teil der Kommissionsmitglieder 
der Meinung, dass es im Interesse der Entwicklung der Wissenschaft nicht zulassig 
sei, dass Professoren der Rechtswissenschaften gleichzeitig auch berechtigt sind, 
als vereidigte Rechtsanwālte tatig zu sein. Die Praxistatigkeit würde der Forschung 
zu viel Zeit „wegnehmen". Jedoch war der groBte Teil der am Gesetzesprojekt 
beteiligten Personen anderer Meinung. Man vertrat die Ansicht, dass die praktische 
Tātigkeit die professoralen Vorlesungen bereichere, wovon sowohl die Wissen­
schaft als auch die Zuhorer profitierten. 70 

Die heutigen Anforderungen an einen vereidigten Rechtsanwalt sind āhnlich. 71 

Man ergānzte sie durch eine Qualifikationsprüfung, von der nur Doktoren der 
Rechtswissenschaften befreit sind.72 Vor der Eroffnung der Praxis eines vereidigten 
Rechtsanwalts ist vor dem V orsitzenden des Obersten Gerichts ein Eid abzulegen. 

AuBer vereidigten Rechtsanwālten waren im russischen Kaiserreich für die 
Führung von Zivilverfahren bei den Gerichten mit der Genehmigung des betrof­
fenen Gerichts auch private Rechtsanwālte tatig. Die privaten Rechtsanwālte unter­
lagen keinen konkreten Anforderungen bei der Ausbildung. Alles wurde auf die 
Fāhigkeit des privaten Rechtsanwalts, andere Personen zu vertreten, reduziert. 
Darüber hinaus wurde die Würde und Achtung, die dem privaten Rechtsanwalt in 
der Gesellschaft geschenkt wurde, als ausreichend angesehen. 

73 

[Stiindische Organisation der Rechtsanwaltschaft] ( 1964.20.IX. -1914), Moskau 1916, S. 129-
131. 
69 GO, Art. 354, 355. 
70 I'eccem,, J.B. McTOpÜI pyccKoii a.n;B0KaTYIJ1>I [Geschichte der russischen Rechtsanwaltschaft].
ToM1> rrepa1>1ii [Bd. 1]. A.n;aoKaTYPa, 06m;ecTBo Hfocy,u:apcTBo [Rechtsanwaltschaft, Gesellschaft 
und Staat] (1964.20.IX.-1914), Moskau 1914, S. 88 f. 
71 Das Gesetz der Rechtsanwaltschaft der Republik Lettland, Art. 14, Abs. 1. 
72 Das Gesetz der Rechtsanwaltschaft der Republik Lettland, Art. 14, Abs. 2. 
73 GO, Art. 4061-40619• 
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VII. Zusammenfassung

1. Die Gerichtsordnungen des russischen Kaiserreichs von 1864 schufen die Grund­
lagen für das neuzeitliche V erstandnis der rechtsprechenden Gewalt auf dem Gebiet
des ehemaligen russischen Kaiserreichs.

2. Die Gerichtsordnungen hatten eine groBe Bedeutung für die künftige Entwick­
lung der rechtsprechenden Gewalt der Republik Lettland und für die damit verbun­
denen Behorden, Amter und Berufe.
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